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Abwägung der im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zur 10. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 61 B - Bereich: Friesenhörn-Nordsee-Klinik

TenneT TSO GmbH
Stellungnahme vom 23.01.14

1.
Die Planung berührt keine von uns wahrzuneh-
menden Belange. Es ist keine Planung von uns
eingeleitet oder beabsichtigt.

Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten
wir Sie, uns an diesem Verfahren nicht weiter zu
beteiligen.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Entwässerungsverband Varel
Stellungnahme vom 24.01.14

1.
Da durch das Vorhaben die Anlagen des Ent-
wässerungsverbandes Varel unmittelbar nicht
berührt werden, erhalten Sie die uns überreich-
ten Unterlagen hiermit zurück.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

OOWV Brake
Stellungnahme vom 27.01.14

1.
Wir haben von der o. g. Bauleitplanung Kenntnis
genommen. Sofern sichergestellt ist, dass durch
das geplante Vorhaben die Ver- und Entsor-
gungsanlagen des OOWV weder freigelegt,
überbaut, noch sonst in ihrer Funktion gestört
werden, haben wir keine Bedenken.

2.
In der anliegenden Planunterlage sind die Ver-
und Entsorgungsanlagen des OOWV nicht maß-
stäblich eingezeichnet. Die genaue Lage der
Leitungen wollen Sie sich bitte von unserem
Dienststellenleiter Herrn Zimmering von der
zuständigen Betriebsstelle in Schoost Tel:
04461/9810211 in der Örtlichkeit angeben las-
sen.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Sollten Anlagen des OOWV von einer Baumaß-
nahme im Planbereich betroffen sein, wird recht-
zeitig eine Abstimmung mit dem OOWV erfol-
gen.

zu 2.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der weiteren Plandurchführung
entsprechend beachtet.
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EWE Netz GmbH
Stellungnahme vom 27.01.14

1.
Vielen Dank für Ihre Unterlagen, die wir Ihnen
nach Einsichtnahme wieder beifügen. Nach
unserer Prüfung befinden sich in diesem Bereich
keine Versorgungsleitungen. Weiterhin haben
wir keine Anregungen oder Bedenken.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und
bei der weiteren Umsetzung der Bebauungs-
planänderung entsprechend berücksichtigt.

II. Oldenburgischer Deichband
Stellungnahme vom 31.01.14

1.
Der II. Oldenburgischer Deichband hat gegen
die 10. Änderung des v. g. Bebauungsplanes
keine Bedenken und Anregungen vorzubringen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt
außerhalb der Deichschutzzone (50 m gemäß
NDG).

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland
Sachgebiet Verkehr
Stellungnahme vom 03.02.14

1.
Nach Auswertung und Prüfung der übersandten
Unterlagen werden aus verkehrspolizeilicher
Sicht keine Bedenken gegen die 10. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 61 B - Nordsee-Klinik-
Dangast - erhoben.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg
Stellungnahme vom 04.02.14

1.
Seitens des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes
Oldenburg werden aus immissionsschutzrechtli-
cher Sicht keine Einwände erhoben. Anregun-
gen und Hinweise sind ebenfalls nicht vorzu-
bringen.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

E.ON Netz GmbH
Stellungnahme vom 07.02.14

1.
Ihre Planung berührt keine von uns wahrzuneh-
menden Belange. Es ist keine Planung von uns
eingeleitet oder beabsichtigt.

Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten
wir Sie, uns an diesem Verfahren nicht weiter zu
beteiligen.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.
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Kabel Deutschland Vertrieb u. Service GmbH
Stellungnahme vom 13.02.14

1.
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom
22.01.14. Wir teilen Ihnen mit, dass die Kabel
Deutschland Vertrieb + Service GmbH gegen
die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine
Einwände geltend macht. Im Planbereich befin-
den sich keine Telekommunikationsanlagen
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits
derzeit nicht geplant. Eigene Maßnahmen der
Kabel Deutschland Vertrieb + Service GmbH zur
Änderung bzw. Erweiterung des Telekommuni-
kationsnetzes sind im genannten Planbereich
nicht vorgesehen.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Deutsche Telekom Technik GmbH
Stellungnahme vom 19.02.14

1.
Die Telekom Deutschland GmbH - als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. §
68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt,
alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu
der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Durch die Erweiterung des Bebauungsplanes
reichen unsere bestehenden Anlagen ev. nicht
aus, um die zusätzlichen Wohngebäude an un-
ser Telekommunikationsnetz anzuschließen. Es
kann deshalb sein, dass bereits ausgebaute
Straßen ggf. wieder aufgebrochen werden müs-
sen.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Landkreis Friesland
Stellungnahme vom 25.02.14

1.
Zu der o. a. Bauleitplanung der Stadt Varel
nimmt der Landkreis Friesland gem. § 4 (2)
BauGB wie folgt Stellung: Es bestehen keine
Bedenken.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Landesamt für Bergbau, Energie u. Geologie
Stellungnahme vom 27.02.14

1.
Aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Be-
zugnahme auf unsere Belange keine Bedenken.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.


